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A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN * * 

1. Geltungsbereich 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

2. Art der baulichen Nutzung 

SO Sondergebiet Für Tagungs-u. Seminarstätte 

II Zahl der Volgeschoße als Höchstgrenze, 
z.B. zwei Vollgeschoße 

3. Baugrenzen 

<- -> 

Baugrenze 

Firstrichtung 

Muh 

,tin9-: ß 2. OK11996 

: Nr 

4. Flächen für Garagen und Stellplätze 

GA Die Errichtung von Garagen ist nur auf 
den mit nebenstehendem Planzeichen ge¬ 
kennzeichneten Flächen zugelassen. 

Flächen für Stellplätze 
i- 

3. Grünordnerische Festsetzungen (gem.§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

zu pflanzende Bäume 

Der mit nebenstehendem Planzeichen ge¬ 
kennzeichnete Grünstreifen ist flächen¬ 
deckend mit standortgemäßen, heimischen 
Laubbäumen, Heistern und St räuchern zu 
bepflanzen, als Eingrünung der Stellplätze. 

zu erhaltende bzw. neu anzulegende Grün¬ 
fläche mit locker bepflanzten Laub- und 
Obstbäumen. 

6. Technische Anlagen 

Kläranlage 

KT 
Klärteich 





4.4 Die Firstrichtungen sind durch die bestehenden Gebäude vorgegeben und 
sind zeichnerisch entsprechend festgesetzt. 

5. Bauliche Gestaltung 

5.1 In Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB werden gern. Art. 98 BayBO zur 
baulichen Gestaltung Festsetzungen getroffen. 

Bei der Gestaltung der Gebäude sind folgende wesentliche Gestaitungs- 
elemente zu berücksichtigen: 

ruhige, klare und geschlossene längsgerichtete Baukörper 
geneigte Satteldächer 
bestehende Gewölbe sind zu sanieren und zu erhalten. 

5.1.1 Zur Belichtung von Aufenthaltsräumen in Dachgeschoßen sind 
Dachflächenfenster bis max. 1,2 m3 zulässig. 

5.2 Gestaltung der einzelnen Gebäude 

5.2.1 Gebäude I: 

In dem bestehenden Gebäude sind zwei WE zulässig sowie ein 
Seminarraum für die Tagungsstätte 

Dachneigung : 33° (Bestand) 
Dacheindeckung Falzziegel oder Betonpfannen, naturrot 
Wandhöhe : max. 7,10 m (Bestand) 
Kniestock : 1,30 m (Bestand) 

5.2.2 Gebäude II: 

In das bestehenden Gebäude werden Übemachtungszimmer für 
18 Seminarteilnehmer eingebaut sowie ein Seminar und Speiseraum mit den 
entsprechenden Nebenräumen. 
Dersüdl. Gebäudeteil wird profilgleich aufgestockt; es wird eine Wohnung für 
den Hausmeister eingebaut. 

Dachneigung : 41° (Bestand) 
Dacheindeckung : Falzziegel oder Betonpfannen , naturrot 
Wandhöhe : max. 6,75 m (Bestand) 
Kniestock : 75 cm 
Dachgauben : hofseitig zugelassen 

5.2.3 Gebäude III 

In das Erdgeschoß des bestehenden Gebäudes werden Praxisräume für 
therapeutische Behandlungen mit den dazugehörigen Nebenräumen 
eingebaut, sowie ein Gästeappartement. 
Im OG sind zwei WE zulässig. 
Im Hallenteil im südlichen Bereich ist der Nutzung für kulturelle 
Veranstaltungen zulässig. 

Dachneigung : 33° (Bestand) v 
Dacheindeckung : Falzziegel oder Betonpfannen, naturrot 
Wandhöhe : max. 6,30 m (Bestand) 



5.2.4 Gebäude IV 

Nebengebäude mit haustechnischen Einrichtungen und Garagengebäude mit 
max. einem Vollgeschoß 
Dachneigung : 31° (Bestand) 
Dacheindeckung : Falzziegel oder Betonpfannen, naturrot 
Wandhöhe : max. 5,40 m (Bestand) 

5.2.5 Fassadengestaltung 

Als Material für die Fassade sind verputztes Mauerwerk und Holz zulässig. 
Die Putzflächen sind in ruhiger Oberflächenstruktur auszuführen und in 
hellen Farbtönen zu streichen. 
Ortfremde Materialien wie Glasbausteine, Fenster und Türen aus Kunststoff 
oder Aluminium sowie Faserzementverkleidungen sind unzulässig. 
Holzverschalungen als senkrecht überiukte Schalungen sind zulässig. 

5.2.6 Einrichtungen zur Energiegewinnung wie z.B. Sonnenkoilektoren, sind 
zulässig. Sie müssen hinsichtlich Form, Material und Farbe in Einklang mit 
der baulichen Gestaltung stehen. 

5.2.7 Einfriedungen 
Es dürfen nur Gemüse-, Kräutergärten bzw. Bauerngärten eingezäunt 
werden. Die Einzäunung ist so zu gestalten, daß sie in die freie Landschaft 
passt. Zulässig sind nur Holzzäune als Staketen oder Weidezaun, in einer 
max. Höhe von 1,00 m über dem natürl. Gelände. Betonsockel oder Leisten¬ 
steine sind unzulässig. Einzelfundamente für Zaunsäulen sind zulässig. 
Gartenmauern von geringer Länge sind in Verbindung mit Gartentür und Tor¬ 
einfahrt zulässig. Maschendrahtzäune sind unerwünscht; sie sind grundsätz¬ 
lich nur mit Hinterpflanzung aus heimischen Sträuchem und Hecken zulässig. 
Windschutzhecken an der westl. Grundstücksgrenze aus heimischen 
Gehölzen sind erlaubt. 

5.2.8 Behälter für Abfallbeseitigung 

Die Müllbehälter müssen entweder in den Gebäuden untergebracht werden 
oder mit Hecken und Sträuchern eingegrünt werden. 

6. Verkehrsflächen 

Die verkehrsmäßig Erschließung der Hofanlage erfolgt von der südl. 
Grundstücksgrenze aus über die bestehende Gemeindestraße 
Die bestehenden privaten Erschließungsflächen an der Nord- und Ostseite 
der Anlage werden aufgehoben. 

7. Flächen für Stellplätze und Garagen 

7.1 Die Erstellung von Garagen ist ausschließlich auf den mit entsprechenden 
Planzeichen gekennzeichneten Flächen zugelassen. 

7.2 Die Stellplätze sind auf den in der Planzeichnung dargestellten Flächen zu 
errichten. 
Die Flächen sind ausschließlich durchlässig zu gestalten (z.B. sand¬ 
geschlämmte Kies- oder Schotterdecke, Schotterrasen, rasenverfugtes 
Pflaster, Rasensteine) 
Die Stellplätze sind durch heimische Gehölze einzugrünen; nach jedem 
5. Stellplatz ist eine Grüngliederung mittels einer Baumpflanzung 
auszubilden. 

7.3 Für jede Wohneinheit und für jedes Gästezimmer ist ein Stellplatz zu 
errichten. 



8. Grünordnung ( gern. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

8.1. Befestigte Flächen sind, soweit möglich mit wasserdurchlässiger Oberfläche 
auszuführen. Es dürfen nur Flächen für die betriebswirtschaftlich notwendigen 
Flächen versiegelt werden. 

8.2. Die Stellplätze sind mit standortgerechten heimischen Laubbäumen, Heistern 
und Sträuchem gemäß Pflanzliste einzugrünen. 

8.3 Der Klärteich ist mit heimischen Stauden und Sträuchem gern. Pflanzliste 
locker zu umpflanzen. 

8.4 Artenliste der zu pflanzenden Bäume und Sträuchen 

Bäume (großkronig) 
Berg-, Feld- und Sptzahorn, Esche, Stieleiche, Rotbuche, Linde, 
Weide, Ulme 

Bäume (kleinkronig) 
Eberesche, Hainbuche, Traubenkirsche, Vogelkirsche, alle bewährten 
Arten von Obstbäumen 

Sträucher 
Haselnuß, Weißdorn, Holunder, Hartriegel, Kornelkirsche, Liguster, 
Heckenkirsche, Schlehe, Schneeball 

8.5 Die zu pflanzenden Gehölze sind spätestens 2 Jahre nach Fertigstellung der 
Umbaumaßnahmen zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten. 

8.6 Der vorhandene Baumbestand ist zu pflegen und zu erhalten. 



c. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE 

1 . 

2. 

3. 

-X-° 

Bestehende Grundstücksgrenzen 

Aufzuhebende Grundstücksgrenzen 

Neue Grundstücksgrenze 

4. 1493 Flurstücknummer z.B. 1493 

5. Bestehendes Hauptgebäude 

6. Bestehende Nebengebäude 

7. 

7.1 

Wasserwirtschaft 

. Die Entwässerung ist im Trennsystem vorzunehmen. 
Das Schmutzwasser ist in eine Klärgrube einzuleiten; 
das Oberflächen- und Regenwasser ist über Sickersch«ächte 
abzuleiten. 

7.2. Die Entwässerungsanlage muß nach den anerkannten Regeln 
der Technik erstellt werden. Tropfkörperanlaqe oder 
Klärteichanlage ist zulässig. 

7.3. Zur Betreibung der Kläranlage ist ein wasserrechtliches 
Verfahren über das Landratsamt Mühldorf einzuleiten 
und die Genehmigung des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim 
einzuholen. 

* 

8. Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung kann über den bestehenden Widder 
erfolgen, wenn sichergestellt ist, daß die Wassermenge 
und die Wasserqualität den gesetzlichen Anforderungen 
entspricht. 

9. Brandschutz 
Im Brandfalle muß die Durchführung von Feuerlöschmaß¬ 
nahmen für alle Gebäude gewährleistet sein. Zugänge, Zu¬ 
fahrten und Aufstell- und Bewegungsf1ächen für die Feuer¬ 
wehr müssen §3 DVBayBO entsprechen. 
Als Lcschteich steht der Teich an der Nordseite des 
Wohnhauses sowie der Klärteich zur Verfügung. 
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6. UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG: 
Das Landratsamt Mühldorf hat mit Bescheid vom .aajflLJEßC. 

AZ: <y-6ßias&3siusi erklärt, daß der am 
als Satzung beschlossene Vorhaben- und Erschließungsplan in der Fassung 

45.* 455* 
vom 42.07.1996 gegen keinerlei Rechtsvoj^ 
gesetzt, die Gemeinde befolgt die in di^afpl 

05.02,97.| Mühldorf, den . .1 

BEKANNTMACHUNG: •7. 
Die Bekanntmachung nach § 12 BauGB erfolgte durch Aushang an der Amts¬ 

tafel am Der Vorhaben- und Erschließungsplan mit Begründung 
wird seit dem Tag zu den üblichen Dienstzeiten in den Amtsräumen der Gemeinde 
Polling zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen des 
§ 44 Abs. 3 und 4 , der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden 
Der Vorhaben- und Erschließung« 

Polling, den ..^ 

VORHABEN- UND ERSCHLIEßUNG»! 
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GEMEINDE POLLING 

FERTIGSTELLUNGSDATEN: 

VOM % ENTWURF 
ENTWURF VOM . 
FERTIGUNG VOM ,26.?. %... 

ENTWURFSVERFASSER: 
DIPL. ING. K.H KÄMMERER, ARCHITEKT 
BRÜNDLWEG 8, 84428 BUCHBACH 
TEL. 0808/6/1511 FAX 08086/1699 

ic. i. % BUCHBACH, 



LANDRATSAMT MUHLDORF A. INN 

Töginger Straße 18 
84453 Mühldorf a. Inn 

Entwurf 

Landratsamt Mühldorf a. Inn 
Postfach 409, 81416 Mühldorf a. Inn 

Gemeinde 
Polling 

Sachbearb.: 
Zimmer Nr. : 
Telefon : 
Telefax : 
Aktenz. : 

Besuchs¬ 
zeiten : 

Herr Heimerl 
255 
08631/699-336 
08631/699-699 
61-610/2 
Sg. 35/4 st 
Mo.-Fr. 8.00-12.00 
Do. 14.00-16.00 

Mühldorf a. Inn, 03.12.1996 

84570 Polling 

Ihr Zeichen: 1-610 
Ihr Schreiben vom: 02.10.1996, 26.11.1996 

Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplanes für das Ge¬ 
biet "Lenzwald 2" der Gemeinde Polling 
hier: Anzeigeverfahren 

Anlagen: 1 Vorhaben- und Erschließungsplan i.d.F. vom 19.09.1996 
1 Begründung i.d.F. vom 26.09.1996 
1 Heftung Verfahrensunterlagen 
1 Empfangsbestätigung 

Das Landratsamt Mühldorf a. Inn erläßt folgenden 

Bescheid: 

Der am 19.09.1996 als Satzung beschlossene Vorhaben- und 
Erschließungsplan für das Gebiet "Lenzwald 2" (Planfassung vom 
12.07.1996 mit Änderungsvermerk vom 19.09.1996) verletzt keine 
Rechtsvorschriften. 

Gründe: 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan unterliegt keiner Genehmi¬ 
gungspflicht sondern der Regelung des § 7 Abs. 3 Satz 5 BauGB- 
MaßnahmenG (Anzeigeverfahren). 

Zuständig ist das Landratsamt Mühldorf a. Inn (§ 7 Abs. 3 BauGB- 
MaßnahmenG i.V.m. § 2 Abs. 4 ZustVBau). 

Die Rechtskontrolle ergab, daß der Vorhaben- und Erschließungs¬ 
plan nicht zu beanstanden ist. Insbesondere stimmt das mit die¬ 
sem Plan geschaffene Sondergebiet für Tagungs- und Seminarstätte 
mit den künftigen Darstellungen des Flächennutzungsplanes über¬ 
ein. Die Bürger- und Trägerbeteiligung zur Änderung des Flächen¬ 
nutzungsplanes hat bereits stattgefunden. Einwendungen gegen das 
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Sondergebiet wurden nicht vorgebracht. Nach dem Stand der Pla¬ 
nungsarbeiten ist anzunehmen, daß der Vorhaben- und Erschlies¬ 
sungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächennutzungs¬ 
planes entwickelt sein wird (vgl. Kommentar Ernst-Zinkahn-Bie- 
lenberg RdNr. 16 ff zu § 8 BauGB). Eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung der Gemeinde Polling wird durch dieses Vorhaben 
nicht beeinträchtigt (§ 7 Abs. 2 BauGB-MaßnahmenG). 

Verfahrensrechtliche Fehler wurden nicht festgestellt. 

Die Verfahrensvermerke sind noch auszufüllen und urkundenmäßig 
(Siegel) zu sichern. 

Danach darf das Verfahren mit der Bekanntmachung nach § 12 BauGB 
abgeschlossen werden (vgl. § 7 Abs. 3 Satz 7 BauGB-MaßnahmenG). 
In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 44 Abs. 3 Sätze 1 
und 2 und Abs. 4 (vgl. § 44 Abs. 5 BauGB) sowie ein Hinweis 
auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB (siehe § 215 Abs. 
2 BauGB) aufzunehmen. Ferner ist anzugeben, wo der Vorhaben- 
und Erschließungsplan eingesehen werden kann. Nach der Bekannt¬ 
machung wird das Landratsamt Mühldorf a. Inn den Anzeigevermerk 
anbringen. Dazu sind vier Vorhaben- und Erschließungspläne mit 
Begründung und die Bekanntmachung vorzulegen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe (Zustellung) Widerspruch erhoben werden. 

Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungs- oder Leistungsorte staatlich anerkannten 

allgemeinen Feiertag oder einen Samstag, so tritt nach § 193 BGB an die Stelle eines solchen Tages der nächste 

Werktag. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem unterfertigten Landratsamt in 84453 

Mühldorf a. Inn einzulegen. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn der Widerspruch rechtzeitig bei der Regierung von Oberbayern, Maximilianstr. 

39, 80538 München, eingelegt wird. 

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachl ich nicht entschieden werden, so 

kann Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München, Bayerstraße 30, schriftlich oder zur Nieder¬ 

schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstel le dieses Gerichts erhoben werden. 

Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn 

wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 

Die Klage muß den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern oder die Behörde - Träger der Ausgangsbehörde -) und den 

Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 

und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei gefügt 

werden. 

Der Klage und allen Schri ftsätzen sol len 4 Abschriften für die übrigen Betei 1 igten bei gefügt werden. 

in Abdruck an: 
II. Sachgebiet 36/2 

Herrn Beck 
im Hause 
mit 1 Vorhaben- und Erschließungsplan 

i.d.F. vom 19.09.1996 
1 Begründung i.d.F. vom 26.09.1996 

III. Sachgebiet 36 und 36/4 
im Hause 
mit der Bitte um Kenntnisnahme 

IV. WV; nach Eing. EB 

I. A. 

Hoch 
Reg.-Rat z.A. 

-S- 

Ux.^e 00 ft ±& 
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BEGRÜNDUNG 

ZUM VORHABEN- UND ERSCHLIEßUNGSPLAN 

FÜR 

DAS ANWESEN LENZWALD 2 

DER GEMEINDE POLLING 

Karl-Heinz Kämmerer, Dipl. Ing Architekt 

Bründlweg 8, 84428 Buchbach, Tel. 08086/1511 
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Die Gemeinde Polling hat in Ihrer Sitzung am.beschlossen, für den Bereich Lenzwald 2 
mit der Fl. Nr. 1493, einen Vorhaben- und Erschließungsplan aufzustellen. Das Gebiet wird im 
Norden, Osten und Süden von Gemeindestraßen begrenzt, im Westen schließt sich eine landwirt¬ 
schaftliche Fläche an. Das Plangebiet liegt in einer landwirtschaftlich geprägten Umgebung. 

1. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen soll durch Umbaumaßnahmen zu einer Tagungs- und 
Seminarstätte umgenutzt werden. Der Vorhaben - und Erschließungsplan wird parallel zur Ände¬ 
rung des Flächennutzungsplanes aufgestellt, bzw. entsprechend § 8 Abs. 2 Satz 2 Baugesetzbuch 
vorab aufgestellt. 

2. Ziel und Zweck der Planung 

Der neue Eigentümer beabsichtigt das Anwesen wie folgt umzunutzen: 
1. Wohn- und Familiensitz für den Eigentümer und dessen Familie 
2. Hausmeisterwohnung 
3. Tagungs- und Seminarstätte mit Übernachtungszimmem 
4. Praxisräume für psychologische Therapien und Beratungen 

Die Gemeinde Polling beabsichtigt mit diesem Vorhaben- und Erschließungsplan die planungs¬ 
rechtlichen Voraussetzungen für die gewerbeähnliche Umnutzung des ehemals landwirtschaft¬ 
lichen Anwesens zu schaffen, wozu der § 35 BauBG allein nicht ausgereicht hätte. 

3. Lage, Größe und Beschaffenheit 

Das Plangebiet liegt im südwestlichen Gemeindebereich der Gemeinde Polling, nahe der 
Kreisstraße von Mühldorf nach Obemeukirchen. 
Lenzwald liegt im Bereich der eiszeitlichen Endmoränen, wenige Kilometer südlich des Inn. 
Der Geltungsbereich umfaßt eine Fläche von ca. 1 ha. 
Entsprechend der ursprünglichen Nutzung als Landwirtschsaft ist das beplante Grundstück und die 
gesamte Umgebung landwirtschaftlich geprägt. 

4. Geplante Nutzung 

Es ist vorgesehen, das Grundstück, auf dem sich bereits vier Gebäude befinden, zu einer 
Tagungs- und Seminarstätte umzunutzen, wobei den einzelnen Gebäuden nachfolgende Nutzung 
zugedacht wird: 
1. Das Haupt- bzw. Wohnhaus (Nordflügel) als Familienwohnhaus 
2. Der ehemalige Stall im EG an der Westseite des Wohnhauses als Seminarraum 
3. Das daran anschließende Wirtschaftsgebäude (Westflügel) als Gästeunterkunft. Im EG sind 

zwei Flurräume, Eßraum, Toilette sowie Küche mit Speis geplant; hier befindet sich auch der 
Boilerraum. Im OG und dem darüberliegenden Dachraum befinden sich die Ein-, Zwei- und 
Mehrbettzimmer für die Seminargäste, jeweils mit Naßzelle (Waschbecken, WC, Dusche). 

4. Der südlich an diese Gebäude anschließende Bau wird als Wohneinheit für einen Verwalter 
bzw. Hausmeister ausgebaut. 

5. Der große Stall im EG des Ostflügels soll in einer späteren Bauphase zu Praxisräumen 
ausgebaut werden. Auch eine Gästewohnung ist dort geplant. 

6. Das Nebengebäude im Westen enthält im EG den Heizungs- und Tankraum, sowie eine 
Garage. 

7. Die noch nicht ausgebauten Dachräume im Haupthaus und im Ostflügel sind für die späteren 
Wohnbedürfnisse der dann erwachsenen Kinder vorgesehen. 

8. Die Nutzung der bestehenden Maschinenhalle am südlichen Ende des Ostflügels ist noch 
offen. Im Moment soll sie in der jetzigen Form bestehen bleiben und als Werkstatt und 
Lagerraum dienen. Eventuell könnte sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einerweiteren 
Wohneinheit oder als Raum für kulturelle Veranstaltungen ausgebaut werden. 

9. Insgesamt dürfen 5 WE errichtet werden. 



5. Gestaltung und Grünordnung 

Die vorhandene Hofanlage soll durch die geplante Umnutzung in ihrer Substanz im Wesentlichen 
erhalten bleiben und in der Gestaltung möglichst wenige Veränderungen erfahren. Die vorhan¬ 
denen Gewölbe in den einzelnene Gebäuden sind zu sanieren und zu erhalten. Die für die innere 
Erschließung notwendigen Verkehrsflächen und die neu anzulegenden Stellplätze sind mit 
versickerungsfähigen Oberflächen herzustellen und einzugrünen. Die derzeitig noch befestigte 
Hoffläche wird begrünt und mit heimischen Sträuchem und Bäumen bepflanzt. Am südlichen 
Ostflügel wird ein Gemüsegarten angelegt, an der Westseite ist ein kleiner Blumen- und 
Kräutergarten vorgesehen. Die Fläche nördlich der Hofanlage ist bereits als Blumenwiese angelegt 
und soll so erhalten bleiben. Der vorhandene Baumbestand wird erhalten und gepflegt und durch 
sinnvolle Neupflanzungen ergänzt. 

6. Erschließung 

Die Verkehrserschließung erfolgt über die von Norden her kommende Gemeindeverbindungs¬ 
straße. 
Die Wasserversorgung erfolgt über einen eigenen Widder. 
Für die Abwässer ist ein Trennsystem vorgesehen, wobei die Schmutzwasser in eine Klein¬ 
kläranlage geleitet werden und das Oberflächen- und Regenwasser über Sickerschächte abgeleitet 
wird. 
Löschwasser soll durch einen vorhandenen kleinen Teich im Norden und durch den noch zu 
erstellenden Klärteich sichergestellt werden. 
Die Versorgung mit Elektrizität ist durch die Isar- Amperwerke sichergestellt. 

7. Abfallwirtschaft, Altlasten 

Wertstoffe werden getrennt gesammelt und über den gemeindlichen Wertstoffhof selbst entsorgt. 
Organische Abfälle werden kompostiert; die Restmüllentsorgung erfolgt durch die Müllabfuhr des 
Landkreises Mühldorf. 
Die Flächen waren bisher landwirtschaftlich genutzt. Nach Angabe der Gemeinde sind keine 
Altlasten bekannt. 
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A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

1. Geltungsbereich 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

2. Art der baulichen Nutzung 

SO Sondergebiet Für Tagungs-u. Seminarstätte 

II Zahl der Volgeschoße als Höchstgrenze, 
z.B. zwei Vollgeschoße 

3. Baugrenzen 

Baugrenze 

<-> Firstrichtung 

4. Flächen für Garagen und Stellplätze 

Lardr K; 
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Nr. . 

GA Die Errichtung von Garagen ist nur auf 
den mit nebenstehendem Planzeichen ge¬ 
kennzeichneten Flächen zugelassen. 

i 
i- 

Flächen für Stellplätze 
I- 

5. Grünordnerische Festsetzungen (gem.§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

zu pflanzende Bäume 

Der mit nebenstehendem Planzeichen ge¬ 
kennzeichnete Grünstreifen ist flächen¬ 
deckend mit standortgemäßen, heimischen 
Laubbäumen, Heistern und St räuchern zu 
bepflanzen, als Eingrünung der Stellplätze. 

zu erhaltende bzw. neu anzulegende Grün¬ 
fläche mit locker bepflanzten Laub- und 
Obstbäumen. 

6. Technische Anlagen 

Kläranlage 

Klärteich 




















